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Der Kölner Fachverlag für 
juristische Information 
JUVE zeichnet alljährlich 
Wirtschaftskanzleien aus, 
die in einem bestimmten 
Rechtsgebiet oder in einer 
bestimmten Region beson-
ders auf sich aufmerksam 
gemacht haben. Für die Aus-
wahl der JUVE AWARDS 
befragt das Redaktionsteam 
Mandanten, Partner, Nach-
wuchsanwälte und Richter 
nach ihren Erfahrungen.

Den Preis als „Kanzlei des 
Jahres für Medien“ konnte 
in diesem Jahr das Team der 
Münchner Kanzlei Lausen
Rechtsanwälte entgegen 
nehmen. Nach Ansicht der 
Mandanten ist die Kanzlei 
„jung, dynamisch“ und be-
sonders bewandert in der 
Beratung zu komplexen 
Fragen an der Schnittstel-
le zwischen verschiedenen 
Mediensegmenten. Neben 
Kanzleigründer Dr. Matthi-
as Lausen ernteten auch 
die Team-Mitglieder Dr. 
Ursula Feindor-Schmidt,
Dr. Martin Franz und Dr. 
Kerstin Bäcker das beson-

dere Lob der Branche. Als 
„Kanzlei des Jahres für IP“ 
konnte sich die internatio-
nale Sozietät Bird & Bird
profi lieren. Die erfolgreiche 
Integration der Patentpraxis 
in die Rechtsanwältskanzlei 
ist hier dem Markt beson-

ders aufgefallen. Von dem 
IP-Team um Wolfgang von 
Meibom, Chairman von 
Bird & Bird Deutschland, 
zeigten sich - laut Laudatio 
- sogar Wettbewerber beein-
druckt. 

Als „Inhouse-Team des Jah-
res 2007“ im Bereich IP/
Medien wurde die Rechts-
abteilung von Infi neon
ausgezeichnet. Nach den 
Recherchen des JUVE-
Teams wurde Michael von 
Eickstedt, dem Leiter der 
Inf ineon-Rechtsabteilung 
zugebilligt „eine große 
Aufgabe mit Bravour erle-
digt“ zu haben. Er habe in 
den letzten zwei Jahren die 
Rechts- und IP-Abteilung 
neu ausgerichtet und ein 
großes und spezialisiertes 
Team etabliert. (al)
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Die Medien-Mischung dieser Woche:
Kinder, Kultur und Kommunikation

„Von der Wiege bis zur Bah-
re - Formulare, Formulare“. 
Doch keine Sorge, die Medi-
en bieten Hilfe und Service 
in allen Lebenslagen. Der 
KiBra Verlag & Medien-
service verlegt jetzt einen 
„Kinder-Branchenkompass“ 
und das „Branchenbuch-für-
die-Familien“. Im Trauerfall 
könnte „R.I.P.“ das „Nach-
rufmagazin“ des Berliners 
Felix Müller helfen. Die 
Mandanten der Leonberger 
Anwaltskanzlei Glaser Fa-
bian & Kollegen halten sich 
„Biologisch Fit!“ und bie-
ten neue Titel zum Thema 
Bio- und Naturküche. Wer 
es schafft sich von der Kran-
kenkasse noch eine Kur ver-
schreiben zu lassen , auf den 
warten „Tango und Fango in 
Bad Nauheim“. Dazu haben 
die Mandanten von Rechts-
anwältin Bettina Krause
auch wahlweise „Reha und 
Rumba in Bad Nauheim“ 
im Angebot. Doch auch 
die Arbeit im Internet kann 
noch aufgepeppt werden: 
„Chili“ heißt das „Projekt 

digitales Leben“ der Bremer 
Film und Fernseh-Agentur 
Deichblick.

Für „Kulturtips“ in Deutsch-
land und Europa sorgen die-
se Woche die Hannoveraner 
Rechtsanwälte Nahme & 
Reinicke, während sich der 
Museumsverbund Nord-
friesland zunächst auf die 
„Kultur der Marschen“ be-
schränkt. Für aktive Samm-
ler bieten die Rechtsanwälte 
Senfft Kersten Nabert & 
Maier „Kunst und Aukti-
onen“ an. 

Sportlich versiert gibt sich 
die dock neun medien 
GmbH und wagt sich an 
„fussball-prognosen“ und 
„fussball-forecast“. Nur die 
Liebe kommt in dieser Wo-
che zu kurz: Den Romati-
kern unter uns bleibt nur 
„ein Hausboot zum Verlie-
ben“. Zur Verfügung gestellt 
von den Rechtsanwälten 
Raabe Habben Heinmann-
Schulte. (al)

JUVE kürt die
Kanzleien des Jahres 2007
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Die 75 neuen Titel dieser Woche

Keine „Cold Calls“ bei Arcor
Der Telekommunikations-
anbieter Arcor hat vor dem 
Landgericht Frankfurt eine 
weitere Niederlage einste-
cken müssen.

Arcor hatte  Verbraucher 
angerufen, die nur gele-
gentlich die Arcor-Call-
by-Call-Vorwahl 01070 für 
Einzelgespräche genutzt 
hatten und daher wissentlich 
keinerlei Einverständis für 
Telefonmarketing erteilten. 
Gegen diese Werbeanrufe 
hatte die Verbraucherzentra-

le NRW Klage eingereicht. 
Nach Ansicht von Arcor sei 
mit der Nutzung der Call-
by-Call-Vorwahl eine Ge-
schäftsbeziehung entstan-
den. Doch die Frankfurter 
Richter entschieden gegen 
den Telekommunikations-
anbieter. Ein Einverständnis 
mit zukünftiger Telefonwer-
bung stelle die Nutzung der 
01070-Vorwahl nicht dar.

LG Frankfurt
AZ: 2-18 O 26/07

www.redbox.de · www.redbox.de · www.redbox.de

Der Titelschutz Anzeiger

20.11.2007, Woche 47, Nr. 850
Anzeigenschluss: 16.11.2007, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

11.12.2007, Woche 50, Nr. 853
Anzeigenschluss: 07.12.2007, 10 Uhr
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Endlich amtlich: „Marke“ ist Qualitätshinweis

Auch das Patentgericht lässt 
„Markenreise“ nicht zu 
- Eine Wortneuschöpfung 
rechtfertigt keinen Marken-
eintrag.

Der Begriff „Markenreise“ 
kann nicht für Reisedienst-
leistungen monopolisiert 
werden. Mit einem aktu-
ellen Beschluss (Az: 26 W 
(pat) 121/05) hat das Bun-
despatentgericht die Auf-
fassung der Markenprüfer 
beim Deutschen Patent- und 
Markenamt bestätigt. Dieser 
Begriff sei beschreibend und 
damit nicht schutzfähig. 

Angemeldet wurde die 
Marke bereits 2003 von ei-
ner gleichnamigen Berliner 
OHG (Registernummer: 
303 37 590). Geschützt wer-
den sollten: „Vorbereitung 
und Durchführung von Rei-
sen jeder Art, Konzipierung, 
Inszenierung und Vermark-

tung zielgruppenorientierter 
Event-Reisen, zum Beispiel 
Kampagnen-Reisen, Image-
Reisen, Sponsoring-Rei-
sen.“

Der Begriff sei nach An-
sicht der Markenprüfer so 
zu verstehen, dass Reisen 
angeboten würden, welche 
vom Ziel und Inhalt her von 
sehr hoher, gleichbleibender 
Qualität seien und den Stan-
dard einer Marke erfüllten. 
Auch, dass hier eine Wort-
neuschöpfung vorliegt, 
genügte für eine andere 
Beurteilung nicht. „Die an-
gemeldete Marke reiht sich 
damit nahtlos in weitere, 
allgemein geläufi ge Wort-
zusammensetzungen wie 
„Markenartikel“, „Marken-
produkt“,  „Markenbewußt-
sein“ etc. ein und ist deshalb 
für die Mitbewerber, denen 
die Verwendung eines der-
art beschreibenden Begriffs 

Post verliert Streit um Stempel-Marke
Der deutsche Bundesverband 
der Kurier-Express-Post-
Dienste (BdKEP) konnte 
sich im Rechtsstreit um die 
Marke „KEPnet Poststem-
pel“ gegen die Deutsche Post 
durchsetzen. Sie hatte gegen 
die Registrierung Beschwer-
de eingereicht. Diese wurde 
vom Bundespatentgericht 
laut einer Meldung des Bd-
KEP jetzt abgewiesen (AZ: 
26 W(pat) 114/05).

Der Stempel war von dem 
BdKEP gemeinsam mit 
einem Rechtsanwalt entwi-
ckelt worden. Postdiensten 
sollte damit die kostenfreie 
Nutzung eines postalischen 
Tagesstempels ermöglicht 
werden. Die rechtserheb-

liche Formulierung „Es gilt 
das Datum des Postempels“ 
weise private Postdienste 
dazu an, einen Stempel zu 
nutzen, so die Argumenta-
tion des BdKEP. Die Deut-
sche Post, die für ihre Briefe 
einen runden Tagesstempel 
benutzt, hatte sich ab dem 
Jahr 2001 diesen und wei-
tere ähnliche Kreise marken-
rechtlich schützen lassen. 
2004 erwirkte der BdKEP 
dann die Löschung des Mar-
keneintrags, ein Beschwer-
deverfahren ist allerdings 
noch anhängig. Den Mar-
kenschutz für seinen „KEP-
net-Poststempel“ hatte der 
BdKEP 2002 beantragt. 

Quelle: markenbusiness.de

unbenommen bleiben muss, 
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG freizuhalten“, stellen 
die Patentrichter klar. Auch 
das Argument, dass die Mar-
kenanmelderin den Begriff 
zuerst benutzt und quasi in 
den Markt eingeführt hat, 
ließen sie nicht zu. Maßgeb-
lich sei allein die Verkehrs-
auffassung, also wie der 
Begriff von den relevanten 
Adressaten verstanden wird, 
und nicht die Ursache der 
Entstehung.

Auch die Vieldeutigkeit des 
Begriffs Marken genügte den 
Richtern nicht. Marken sind 
sowohl eine geographische 
Bezeichnung für eine Regi-
on in Mittelitalien als auch 
der Name für eine ehema-
lige niederländische Insel, 
die inzwischen zur Halbin-
sel eingedeicht wurde, aber 
immerhin dem umliegenden 
Markermeer seinen Namen 

gab. Für die Richter stellt 
sich die Bezeichnung „Mar-
ke“ aber keineswegs als 
mehrdeutig dar, „sondern 
vielmehr als Bezeichnung 
eines Kennzeichnungsmit-
tels für Waren und Dienst-
leistungen, das im allgemei-
nen Verkehrsverständnis als 
häufi g verwendeter Quali-
tätshinweis gilt.“

Marken Salz, Marken Fahr-
räder oder Marken Bettwa-
ren. Völlig ausgeschlossen 
ist ein „Marken“-Eintrag im 
Markenregister jedoch nicht. 
Im Markenregister tummeln 
sich schon eine ganze Rei-
he von „Marken-Marken“. 
Ein Marken Labor fi ndet 
sich hier genauso wie die 
Wortbildmarken „Marken 
und mehr“ und „Markenpi-
raten“.

Quelle:  
www.damm-mann.de

INVIVO beendet Titelstreit
Die Hannoveraner ProScript! 
Medien GmbH hat sich jetzt 
mit Focus TV auf eine bei-
derseitige Nutzung des Titels 
„INVIVO“ ohne jegliche Li-
zensierung geeinigt.

ProScript! hatte, zunächst 
mit dem Starttermin Oktober 
2007, ein Lifestyle-Magazin 
für die Zielgruppe 50plus 
geplant und den Print-Titel 
beim Deutschen Patent- und 
Markenamt eingetragen. 
Die Focus TV-Produktions 
GmbH aber machte ältere 
Rechte für ihr TV-Format 
„in vivo“ geltend. „in vivo“ 
ist eine Gesundheitssendung 
der Deutschen Krebshilfe, 
die einen monatlichen Ser-
vice und Informationen zum 

Thema Krebs bietet. Da sich 
die Zielgruppen deutlich un-
terscheiden, haben sich die 
beiden Kontrahenten jetzt 
auf eine Abgrenzungsver-
einbarung verständigt. Bei-
de werden ihre Titel in der 
jeweils typischen Schreib-
weise nutzen und sich the-
matisch von der Zielgruppen 
des Anderen abgrenzen.

Der neue Erscheinungs-
termin für den Print-Titel 
„INVIVO“ ist jetzt Februar 
2008. Das Magazin soll alle 
zwei Monate erscheinen. 
(al)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

fussball-forecast
fussballforecast
fussball-prognosen
fussballprognosen
soccer-prognosis
soccerprognosis
sportprognosis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen, Untertiteln 
und Schriftarten für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Druckereierzeugnisse, Merchandising, 
öffentliche Veranstaltungen und Software-Erzeugnisse, elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke, insbesondere CD-ROM, DVD, CD-I, Offl ine- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien sowie Internet.

dock neun medien GmbH,
Rutschbahn 11a, 20146 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Der EU-Berufskraftfahrer - 
Lehrbuch für die Aus- und Weiterbildung

Der EU-Berufskraftfahrer - 
Weiterbildung

Der EU-Berufskraftfahrer - 
Grundqualifi kation

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und elektronische Medien ein-
schließlich Multimedia-Anwendungen (online und offl ine).

Kirschbaum Verlag GmbH,
Siegfriedstraße 28, 53179 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Brand Creativity Index (BCI)
Markenkreativitätsindex (MKI)

in jeder Schreibweise, Abkürzung, Darstellungsform, Schriftart, Variation, 
grafi scher Gestaltung und mit allen Wortverbindungen, Kombinationen 
und Untertiteln sowie Zusätzen zur Verwendung für alle Printmedien und 
Druckerzeugnisse, Film, Funk, Fernsehen, Softwareerzeugnisse, Handbü-
cher, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, sowie Offl ine- und 
Online-Dienste und sonstige Online-Medien, sowie für Veranstaltungen 
und Merchandising in jeglicher Form und in allen Sprachen.

gannaca GmbH & Co. KG,
Lichtstraße 46, 50825 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SONNENKIDS

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Zusammensetzungen für alle 

Medien, einschließlich Multimedia (Online- und Offl ine-Dienste) und sonsti-

ge Online-Medien, sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

AOK-Verlag GmbH,
Lilienthalstraße 1-3, 53424 Remagen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Türkstar
Türk-Star

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entspre-
chenden Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien, 
insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien 
und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Diensten (insbesondere 
Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien und 
Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Siegburger Straße 215, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Gitarrenmarkt 2008

in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen für Ton-, 

Daten-, Bildträger, Bücher, periodische Druckschriften und/oder andere 

Publikationen, sowie für alle sonstigen Medien.

RA Schmid-Loiper,
Waldstraße 4, 82194 Gröbenzell
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Kultur in Deutschland und Europa

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen 
in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildtonträgern, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, Software, Off- und Online-Services, CD-ROM, CD-I, DVD (Digital 
Versatile Disc/Digital Video Disc) und MD (MiniDisc) und anderen Daten-
trägern sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke, Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstaltungen 
und Dienstleistungen aller Art.

Rechtsanwalt Chr. Reinicke
c/o Rechtsanwälte Nahme & Reinicke,
Leisewitzstraße 41/43, 30175 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Kulturtips

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen 
in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildtonträgern, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, Software, Off- und Online-Services, CD-ROM, CD-I, DVD (Digital 
Versatile Disc/Digital Video Disc) und MD (MiniDisc) und anderen Daten-
trägern sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke, Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstaltungen 
und Dienstleistungen aller Art.

Rechtsanwalt Chr. Reinicke
c/o Rechtsanwälte Nahme & Reinicke,
Leisewitzstraße 41/43, 30175 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

International Cleaning Guide
Cleaning-Guide

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen Darstel-
lungen, in entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich print und non-print, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeit-
schriften, Film, Fernsehen, Hörfunk, Ton-, Bild- und Datenträger einschließ-
lich CD-Rom, DVD, sowie alle sonstigen CD- und DVD-Derivate, Software, 
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien, Netzwerke, 
Domain-Bezeichnungen in Intra- und Internet, Off- und Onlinedienste, Te-
lekommunikations- und sonstige Dienstleistungen sowie Lehr- und Semi-
narveranstaltungen jeder Art.

Ott & Partner, Rechtsanwälte Steuerberater
Wirtschaftsprüfer Certifi ed Public Accountant,
Katharinengasse 32-34, 86150 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir hiermit für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

LEAN CONTROLLING

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Abkürzungen, graphischen 
Gestaltungen und mit allen Zusätzen für sämtliche Medien, insbesondere 
Druckereierzeugnisse aller Art und Form, Ton-, Bild- und Bildtonträger je-
der Art, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Dienste, sonstige 
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien sowie Software, CD, DVD, 
Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie Domain-Bezeich-
nungen im Intra- und Internet. Der Schutz soll sich auch auf Einzel-, Unter- 
und Reihentitel sowie auf sinngemäße Titel beziehen und auf alle Sprachen 
erstrecken.

Patentanwälte Gesthuysen, von Rohr & Eggert,
Huyssenallee 100, 45128 Essen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

R.I.P.
Das Nachrufmagazin
Alles, was verschwindet
Das Magazin vom Verschwinden

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Felix Müller,
Kollwitzstraße 91, 10435 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für den Titel

Stars

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, grafi schen Gestaltungen, 
Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder digitale Medien, Film, Fern-
sehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich On-Line-Dienste und Off-
Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie für Dienstleistun-
gen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwälte Hock und Kneißl,
Fuggerstraße 9, 86150 Augsburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Angelino

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für 
alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Film, Funk, Fernsehen, Softwareer-
zeugnisse, elektronische und digitale Medien.

Mike Engel,
Richard-Sorge-Straße 66, 10249 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Hier kommt Kurt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen, Schriftarten 
und Wortverbindungen mit und ohne Bindestrich, für Computerpro-
gramme, Softwareerzeugnisse, Brett- und Kartenspiele, Spiele jeder Art, 
Bücher, Zeitschriften, Druckerzeugnisse aller Art, Hörfunk, Film, Fernsehen, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und 
Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste 
und sonstige Online-Medien sowie Dienstleistungen aller Art, öffentliche 
Veranstaltungen und Merchandising-Produkte aller Art sowie Telekommu-
nikationsdienstleistungen.

Rechtsanwalt Michael Nuschke,
Paulsborner Straße 3, 10709 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Superior Hotel

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt Frank Repschläger,
Göbenstraße 10/12, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Berlin Block

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Heike Gläser,
Wiener Straße 35, 10999 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für unsere Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Bioküche
Biologisch Fit!
Naturküche

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombinationen 
und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, 
elektronische und digitale Medien, Softwareerzeugnisse, Netzwerke, ins-
besondere CD-ROM, Offl ine- und Onlinedienste sowie sonstige Onlineme-
dien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Merchandising.

Anwaltskanzlei Glaser Fabian & Kollegen,
Lindenstraße 25, 71229 Leonberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

desejo

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

bit-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG,
Fasanenweg 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

Ein Hausboot zum Verlieben

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsformen für 
Ton- und Fernsehrundfunk, alle sonstigen elektronischen Medien und 
Netzwerke, Bild-, Ton- und Datenträger, Spielfilmproduktionen, Druck-
erzeugnisse und sonstige vergleichbare Werke.

Raabe Habben Heinemann-Schulte Rechtsanwälte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Geschichten vom Starnberger See

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Konzept+Dialog.Medienproduktion,
Unterer Flurweg 16, 82402 Seeshaupt



7

Nr. 849, Woche 46, 13. Nov. 2007
DER

TITELSCHUTZ
ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

praelatus

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, ins-
besondere Buchtitel.

de facto GbR,
Tannenweg 68, 36096 Künzell

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

El Tigri und Emily

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für 
alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hörfunk, Druckerzeugnisse 
(Zeitschriften, Bücher, Comics), sowie sonstige elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke einschließlich off- und online-Dienste und Mer-
chandising aller Art.

Volker Führer,
Sachsenwaldstraße 5, 12157 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Live Communication Management

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und grafi schen Darstellungen für alle 
Medien, insb. für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernse-
hen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische, digitale und 
optische Medien und Netzwerke sowie Telekommunikationswege.

Hammerstein und Partner,
ABC-Straße 19, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Kultur der Marschen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle elektronischen und 
digitalen Medien, Druckerzeugnisse und Softwareerzeugnisse.

Museumsverbund Nordfriesland - Zweckverband,
Herzog-Adolf-Straße 25, 25813 Husum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

buckx
buckx.com

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

xperience-at-work GmbH,
Robert-Koch-Straße 16, 20249 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Ball der Marken
Deutscher Nachhaltigkeitspreis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Spieker & Jaeger,
Kronenburgallee 5, 44139 Dortmund

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Kunst und Auktionen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und graphischen Darstellungen für alle 
Medien, insbesondere Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, Film und sonsti-
ge elektronische und digitale Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art 
sowie für Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Senfft Kersten Nabert & Maier,
Schlüterstraße 6, 20146 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

CULT

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schriftarten und 
Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-
Dienste).

CULT2 Art Management Adolfo Brehm,
Kaiser-Friedrich-Promenade 77, 61348 Bad Homburg
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Rund 50.000 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Tango und Fango in Bad Nauheim
Rheuma und Rumba in Bad Nauheim
Reha und Rumba in Bad Nauheim
Frei von der Lippe
DIE KEINEN FRIEDEN HABEN
ERKENNE DEINEN FEIND
Das Schulschloss
Behördenwecker
Behörden Wecker
Behörden-Wecker
Behoerdenwecker
Behoerden Wecker
Behoerden-Wecker
Jobmacher
Die Jobmacher

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-

Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 

elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-

ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

KiBra
Kinder-Branchenkompass
Branchenbuch-für-die-Familie

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindungen, Kom-
binationen und Abwandlungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse sowie elektronische Medien, insbesondere auch Onlinedienste, Bild-, 
Ton- und Datenträger sowie Veranstaltungen und Dienstleistungen aller 
Art.

KiBra Verlag & Medienservice Schreiber,
Am Heidkamp 18, 30900 Wedemark

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Chili
chili - projekt digitales leben
Projekt digitales Leben

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Arten von Film-
werken, insbesondere Fernseh(live)sendungen und Fernsehsendereihen, 
Fernsehmagazinsendungen, Web-TV, IPTV, Internet-TV, Podcasts, elektro-
nische Medien, einschließlich Multimedia Anwendungen (Online und Off-
line Dienste).

Deichblick, agentur für fi lm und fernsehen,
Contrescape 46, 28195 Bremen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

TIERISCH EXTREM

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Off The Fence B.V.,
Herengracht 105-107, NL- 1015 BE Amsterdam
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Nachhilfecoach

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

spin tv - special interest GmbH,
Brüsseler Straße 89-93, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Wilhelmine - das Musical

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Axel Gottstein,
Am Wolfsgarten 8, 95511 Mistelbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für die Titel

Talk & Style
Talk + Style

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 
Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische und/oder di-
gitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich
On-Line-Dienste und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
sowie für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwalt Dr. Ralf Schürmann,
Mülheimer Straße 100, 47057 Duisburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Machtvolle Naturgewalten
- Urkräfte unseres Planeten
- Naturparadies Regenwald
- Strategien des Überlebens

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart
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Straße: PLZ/Ort:
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Widerrufsgarantie: Bei Fortsetzungsbezug garantieren Sie uns, dass wir diese Vereinbarung innerhalb der folgenden zwei  Wochen durch schriftliche Mitteilung an den Verlag widerrufen können. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Dies bestätige ich mit meiner 2. Unterschrift.

2. Unterschrift:

New Business Verlag GmbH & Co. KG • Postfach 70 12 45 • 22012 Hamburg
Fax: 040/60 90 09-66 • abo@new-business.de

new business für Ihren Erfolg!

    Ja, ich abonniere new 
business für mindestens 
ein Jahr (50 Ausgaben, 
inkl. zwei Doppelnummern 
und allen nb Reports eines 
Jahres) zum Preis von 
monatlich 35,- Euro zzgl. 
USt. und Versandkosten.
Mein Abonnement verlängert sich automatisch
um ein Jahr, wenn ich nicht mit einer Frist von 
einem Monat vor Ablauf der Bezugsfrist schrift-
lich kündige. Als Begrüßungsgeschenk erhalte ich 
die aktuelle Ausgabe des „Jahrbuch Sponsoring“.

new business-Abonnement

+ Jahrbuch 35,-
    Ja, ich bestelle ____  Exemplar/e 
Jahrbuch Sponsoring 2007 zum Preis 
von je 56,- Euro zzgl. Versandkosten.

Jahrbuch 56,-

F
ax
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Experten aus Marktforschung, Sport-, Kultur- und Public Sponso-
ring geben auf 228 Seiten ihr Know-how weiter.
Die neuesten Studien u.a. von Nielsen Media Research, TNS 
Sport, pilot group und Ipsos zeigen die Entwicklungen auf dem 
Sponsoring-Markt.
Neue Denkanstöße und Ideen liefern Kampagnen aus 
Unternehmen wie z.B. Deutsche Bahn, Hyundai, Colgate 
Palmolive, Milram, BASF, West LB, Deutsche Telekom, UBS, 
Melitta, BDI und Vodafone.
Zusätzlich bietet Ihnen das Jahrbuch Themen wie 
Corporate Citizenship, Web 2.0 als Distributionskanal 
für Sportinhalte, Ambush Marketing sowie Agentur- 
und Dienstleister-Porträts, wichtige Adressen und 
Termine aus dem Sponsoringsektor.

www.jahrbuch-sponsoring.de 

         Ab sofort lieferbar!
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